
341 9. K a p i t e l  — M ili tä r s tra f ta te n §§ 282, 283

Kap. III bis VII und aus dem  II. G enfer Abkommen zur Verbesserung des 
Loses der V erw undeten, K ranken und Schiffbrüchigen der S tre itk räfte  
zur See vom 12. 8.1949 (GBl. I 1956 S. 949 ff.), insbes. Kap. III bis VI. Des
gleichen ist in diesen Abkom m en festgelegt, w er zum Sanitätspersonal 
gehört.

3. O bjektiv ist der T atbestand erfüllt, w enn eine M ilitärperson eine 
der genannten Handlungen begeht und dam it eine völkerrechtliche Be
stim m ung der entsprechenden Abkommen verletzt. Die Benutzung der 
genannten Zeichen m uß unberechtigt erfolgen.

Die Schuld um faßt n u r den Vorsatz. Das Motiv der unberechtigten 
Benutzung ist im Hinblick auf die T atbestandsm äßigkeit unbeachtlich.

§ 282

V erletzung der Rechte der Parlam entäre

Wer die völkerrechtlich anerkannten Schutzrechte der Par
lamentäre und des Begleitpersonals verletzt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§ 282 dient dem  Schutz der völkerrechtlich anerkannten Rechte der 
Parlamentäre und ihres Begleitpersonals.

Völkerrechtlich anerkann te  Schutzrechte der P arlam en täre  und des 
Begleitpersonals ergeben sich aus dem  IV. H aager Abkommen betr. die 
Gesetze und Gebräuche des Landkrieges vom 18.10.1907 sowie der Anlage 
zum  IV. H aager Abkommen, O rdnung der Gesetze und Gebräuche des 
Landkrieges, insbes. aus dem  2. Abschn., 3. Kap. Desgleichen ist dort fest
gelegt, w er als P arlam en tä r oder als Begleitpersonal gilt (z. B. Bevoll
m ächtigter einer Seite m it bestim m ter K ennzeichnung in  Begleitung eines 
Dolmetschers usw.).

§ 283

Schw ere und besonders schw ere Fälle

(1) Militärstraftaten nach den §§ 279 bis 282 können in 
schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
bestraft werden.

(2) Militärstraftaten nach § 254 Absatz 4, § 256 Absatz 4,
§257 Absatz 3, §259 Absatz 4, §§260, 267 Absatz 3, §276 Ab
satz 3, §§ 277 und 278 können in besonders schweren Fällen 
mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe be
straft werden.

1. § 283 droh t h ärte re  Sanktionen bei schweren und besonders schweren
Fällen einzelner M ilitärstrafta ten  an. Bei der N eukodifizierung 

w urde diese Norm unterg liedert in schwere Fälle von Militärstraftaten


